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• Der Veranstalter RADIO BERN1 und deren Partner (Sponsoren) haben im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte, 
insbesondere alle Rechte an Bild und Ton.    
              

• Die Küche wird bis zu einem Maximalbetrag vom Hauptsponsor und Partner der Aktion 
zur Verfügung gestellt, aufgebaut und montiert. Ein allfälliger Mehrpreis aufgrund 
individueller Wünsche der Gewinner muss von diesen selbst übernommen werden.   
  

• Das Budget stellt sich wie folgt zusammen: 
Projektleitung    CHF     45’000 (Fritz Stalder AG)  
Elektro                      CHF     12'500 (Gasser + Bertschy Elektro AG)  
Haushaltsgeräte   CHF     20'000 (Electrolux AG)  
Sanitär   CHF     5'000 (Kurt Wyler AG)  
Bodenleger   CHF     5'000 (Gerber AG Münsingen)  
Maler & Gipser   CHF     5'000 (Rettenmund AG)  
  

• Das Budget beläuft sich rein auf die Küche und auf Renovationen im Zusammenhang mit 
der Küche. Der Partner als Fachexperte entscheidet, ob die Renovation im 
Zusammenhang mit der Küche steht oder nicht.  
 

• Für den Boden stehen diverse Parkett und Vinyl Produkte zur Auswahl. Bodenplatten 
und Keramik stehen nicht zur Auswahl und können dem Gewinner nicht angeboten 
werden. 
 

• Ein möglicher Abriss von Wänden ist nicht im Budget inbegriffen. Externe Partner stehen 
jedoch für diesen Eingriff zur Verfügung. 
 

• Asbestarbeiten sind nicht im Budget inbegriffen. 
   

• Sämtliche Waren- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gewinn werden wie 
hier beschrieben erbracht. Die Dienstleister können von den Gewinnern nicht frei 
gewählt oder durch andere ersetzt werden.   
   

• Ausgeschlossen ist jede Art von Verkauf, Abtretung oder Verschenken des Gewinnes.   
Sollte der Gewinn nicht von den Gewinnern eingelöst werden, sei dies aus terminlichen 
oder anderen Gründen, verfallen diese unwiderruflich.   
   

• Die Kandidaten der Küchenprofis sind sich bewusst, dass sie mit dem allfälligen Gewinn 
der «Küchenprofis» ein gewisses öffentliches Interesse erregen, und stellen sich RADIO 
BERN1 und TeleBärn uneingeschränkt für die Gestaltung und Umsetzung der von RADIO 
BERN1 und TeleBärn gewünschten Programminhalte zur Verfügung (auch im eigenen 
Zuhause).   
   

• Die Kandidaten müssen in einem der folgenden Kantone/Bezirke wohnhaft sein: Kanton 
Bern (ohne Bezirke La Neuveville, Courtelary und Moutier); Bezirke Solothurn, Lebern, 
Wasseramt; Bucheggberg (SO), See, Sense, Greyerz, Saane und La Broye (FR), Avenches 
und Payerne (VD); Amt Entlebuch (LU). 
 

• Das umzubauende Objekt muss in einem der folgenden Kantone/Bezirke sein: Kanton 
Bern (ohne Bezirke La Neuveville, Courtelary und Moutier); Bezirke Solothurn, Lebern, 
Wasseramt; Bucheggberg (SO), See, Sense, Greyerz, Saane und La Broye (FR), Avenches 
und Payerne (VD); Amt Entlebuch (LU). 

 
• Der Wohnort muss jederzeit und das ganze Jahr mit dem LKW erreichbar sein.  
  

• Der Wohnort muss dem Umbau-Ort von der Anmeldung bis zum Abschluss des 
Umbauprojektes entsprechen. 

  

• Ein Neubau ist vom Projekt «Küchenprofis» ausgeschlossen.  
 

• Nötiger Küchen-Ersatz während dem Umbau wird von unseren Partnern gewährleistet. 
 

• Die Lieferfristen des gewünschten Mobiliars kann sich verzögern oder auch allenfalls 
aufgrund der aktuellen Situation ausfallen. 

  

• Die Gewinner stehen für allfällige weitere Aktivitäten wie Schreiben eines Blogs etc. zur 
Verfügung. Die einzelnen Aktivitäten werden in Absprache mit den Gewinnern definiert.   
   

• Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die Küchenprofis jederzeit zu beenden und 
auf die Austeilung des Gewinnes zu verzichten, falls die Gewinner diese 
Teilnahmebedingungen verletzen.   
   

• Der Gewinn der Küchenprofis 2022 wird unter den fünf Kandidaten ausgelost, welche 
beim Online-Voting am meisten Stimmen erhalten haben.   
   

• Alle Kandidaten müssen am 22. März 2022 erreichbar sein. Die 5 Kandidaten mit den 
meisten Stimmen müssen für die Verlosung den ganzen Tag im RADIO BERN1 Studio vor 
Ort (Dammweg 9, Bern) zur Verfügung stehen.    
    

• Allfällig anfallende Steuern oder sonstige Kosten gehen zu Lasten der Gewinner.  
  

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   

  
  *Änderungen betreffend Werbepartnern vorbehalten

 
Datum, Unterschrift:  


